Diese Angebote halten das Integrationsamt und seine Einrichtungen bereit

	Einrichtung
	Aufgaben im Zusammenhang mit der SBV
	Aufgaben im Zusammenhang mit dem Arbeitgeber
	Aufgaben im Zusammenhang mit Beschäftigten

	Integrationsamt/Inklusionsamt
	Kurse, Publikationen, Rechtsberatung, Konfliktlösung, Netzwerke, Das Integrationsamt hat seine Angebote, wie etwa Fortbildungen, vor allem auf die Schwerbehindertenvertretungen zugeschnitten. Bei diesen Veranstaltungen haben Sie die größten Chancen, andere Vertrauenspersonen zu treffen. Sie können dort bezogen auf ihre Fragestellungen aktiv regionale Netzwerke bilden. 
	Aufklärung des Arbeitgebers über seine Pflichten, z. B. bezüglich der Ausgleichsabgabe, Unterstützung durch die Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze, behinderungsgerechte Arbeitsplatzausstattung, Ausgleich bei außergewöhnlichen Belastungen. Aber auch: Einzug der Ausgleichsabgabe, Zustimmung zu Kündigungen oder deren Verweigerung. 
	Arbeitsassistenz, Berufliche Qualifizierung, Unterstützte Beschäftigung, Gebärdensprachdolmetscher

	Integrationsfachdienst (von den Integrationsämtern beauftragt)
	Informationen über das betriebliche Eingliederungsmanagement, Präventionsmöglichkeiten und den Kündigungsschutz im Betrieb und damit Entlastung für Sie. 
	Beratung von Arbeitgebern, die schwerbehinderte Arbeitnehmer beschäftigen (z. B. zu finanziellen Fördermöglichkeiten, Arbeitsplatzanpassungen, Reha-Maßnahmen) oder schwerbehinderte Menschen einstellen wollen.
	Begleitung und Betreuung schwerbehinderter Arbeitnehmer. Die Leistungen umfassen beispielsweise die psychosoziale Beratung, Begleitung am Arbeitsplatz, Hilfen zur Einarbeitung, Konfliktlösungen.

	Einheitliche Ansprechsstellen (EAA) bei den Integrationsämtern
	Direkte Hilfe in erster Linie für Arbeitgeber, aber die Beratung und Unterstützung des Arbeitgebers im Zuge der Inklusion bedeutet eine Entlastung für Sie. Machen Sie Ihren Arbeitgeber auf diese Möglichkeit aufmerksam. Die Integrationsämter haben flächendeckend Ansprechstellen eingerichtet.
	Direkte Hilfe in erster Linie für Arbeitgeber. Beschäftigte mit Behinderung können aber von der Arbeit der EAA enorm profitieren. 
	Die einheitlichen Ansprechstellen wurden geschaffen, um speziell Arbeitgeber bei der Ausbildung, Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen zu informieren, zu beraten und zu unterstützen. Sie dienen als trägerunhabhängiger Lotse. Sie unterstützen die Arbeitgeber sogar bei der Stellung von Anträgen bei den zuständigen Leistungsträgern.

	Der Technische Beratungsdienst (TBD) bei den Integrationsämtern
	Sie können sich direkt an den TBD wenden, um fachlichen Rat für eine optimale Arbeitsplatzanpassung einzuholen. Sie können außerdem Unterstützung beim Kündigungsschutz durch Prüfung von Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten durch Umgestaltung erhalten. 
	Beschäftigte können eine Beratung im Hinblick auf die behindertengerechte Gestaltung ihres Arbeitsplatzes erhalten. Der TBD unterstützt beim Kündigungsschutz durch Prüfung von Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten durch Umgestaltung.
	Der TBD unterstützt bei der behinderungsgerechten Gestaltung von Arbeitsplätzen. Die Ingenieure beraten vor Ort zur Auswahl von Hilfsmitteln, ergonomischen Anpassungen, baulicher Barrierefreiheit und Fördermöglichkeiten, um Arbeitsverhältnisse zu erhalten oder zu schaffen.




